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Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

lu 1 - 4: 
Die sogenannten Wochenendheimfahrer, das sind Personen, die an 
Werktagen im Ausland tätig sind und regeimäßig am Wochenende in 
ihren inländischen Wohnort zurückkehren, besitzen nach öster­
reichischer Auffassung einen ordentlichen Wohnsitz am inländi­
schen Wohnort. Ihre Kraftfahrzeuge unterliegen somit gemäß § 40 
Abs. 1 und § 82 Abs. 8 des Kraftfahrgesetzes 1967 der öster­
reichischen lulassungspflicht. 

Schwierigkeiten sind insofern aufgetreten, als die Behörden der 
Bundesrepublik Deutschland auch den Arbeitsort einer solchen 
Person als Wohnsitz ansehen. Diese Behörden bestehen jedoCh nicht 
auf einer Zulassung der Fahrzeuge in der Bundesrepublik Deutsch­
land, wenn durch eine Bestätigung der österreich ischen Zu­
lassungsbehörde nachgewiesen wird, daß für das Fahrzeug die Zu­
lassungspflicht in Österreich besteht. 
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Die Landeshauptmänner wurden daher mit Erlaß des Bundesministe­
riums für Verkehr vom 3. Februar 1984 angewiesen, solche Be­
stätigungen auf Verlangen auszustellen. Hievon wurden auch die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der Österreichische 
Arbeiterkammertag informiert. 

Damit dürfte die Frage im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutsch­
land geklärt sein. An das Bundesministerium für Verkehr wurden 
jedenfalls keine Beschwerden mehr herangetragen. Im Verhältnis zu 
anderen Nachbarstaaten scheint sich ein derartiges Problem über­
haupt nicht zu ergeben. Es besteht daher kein Anlaß für weitere 
Maßnahmen. 

Wien, am 6. August 1984 
Der Bundesminister 
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